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RS UVS Karnten 1996/10/22 KUVS-K2-
912/3/96

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 22.10.1996

Rechtssatz

Erklart der Beschuldigte am Verkehrsunfallsort einen Alkotest nicht zu machen und wird in der Folge der Beschuldigte
auf den Gendarmerieposten mitgenommen und erklart der Beschuldigte dort, doch einen Alkotest vornehmen zu
wollen, kann der erhebende Gendarmeriebeamte dies mit dem Hinweis der diesbezlglich bereits beendeten

Amtshandlung am Verkehrsunfallsort ablehnen.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1996/10/22 KUVS-K2-912/3/96
	JUSLINE Entscheidung


